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Präambel
Der Integrationsbeirat repräsentiert die 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
der Stadt Regensburg. Ziel des Gremi
ums ist es, die Interessen von Menschen 
mit Migrationshintergrund in die Arbeit 
des Stadtrats einzubringen, die gleichbe
rechtigte Teilhabe in den unterschied
lichsten Lebensbereichen zu fördern und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
auszubauen.

Die Stadt Regensburg erlässt aufgrund 
des Artikels 23 der Gemeindeordnung  
für den Freistaat Bayern (GO) folgende 
Satzung:

§ 1
Integrationsbeirat

Die Stadt Regensburg bildet einen 
Integrationsbeirat.

§ 2
Aufgaben

Der Integrationsbeirat hat die Aufgabe, 
den Stadtrat in allen Fragen, die die in 
Regensburg lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund im Allgemeinen 
betreffen und die zum eigenen Wirkungs
kreis der Stadt gehören, durch Anregun
gen, Empfehlungen, Stellungnahmen und 
Anträge zu beraten.
Zweck des Integrationsbeirats ist es, die 
Teilhabemöglichkeiten der ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 
Eingebürgerten sowie der Aussiedlerin
nen und Aussiedler zu verbessern und 
das gesellschaftliche Miteinander von 
Menschen mit und ohne Migrationshin
tergrund zu fördern.
Der Integrationsbeirat wirkt im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten auf die 
kommunalpolitische Willensbildung ein 
und fördert die gleichberechtigte politi
sche, kulturelle, soziale und wirtschaft
liche Partizipation der Bevölkerung mit 

Satzung der Stadt Regensburg für den Integrationsbeirat
(Integrationsbeiratssatzung – IBS) vom 24. Juli 2014

und ohne Migrationshintergrund. Er ist 
Bestandteil einer integrativen Gesellschaft 
und fördert den Prozess der Integration.
Die Besorgung fremder Rechtsangele
genheiten durch den Beirat oder durch 
einzelne Mitglieder gehört nicht zu den 
Aufgaben des Integrationsbeirates.

§ 3
Rechte und Pflichten

(1) Beratung
Im Integrationsbeirat werden Angelegen
heiten der Bürgerinnen und Bürger mit 
Migrationshintergrund sowie Themen der 
Integration behandelt und beraten. Die 
Dienststellen der Stadtverwaltung sollen 
den Integrationsbeirat möglichst frühzei
tig über alle in seinen Aufgabenbereich 
fallenden Angelegenheiten unterrichten, 
soweit keine Geheimhaltungs oder 
Verschwiegenheitspflicht besteht.
(2) Anträge, Stellungnahmen, Empfehlun
gen
a)  Der Integrationsbeirat kann innerhalb 

seines Aufgabenbereichs (vgl. § 2) in 
Angelegenheiten, die Menschen mit 
Migrationshintergrund im Allgemeinen 
oder den Bereich Integration betreffen, 
im Stadtrat bzw. in den zuständigen 
Ausschüssen, bei der Oberbürger
meisterin / beim Oberbürgermeister 
oder bei den zuständigen Referentin
nen / Referenten aufgrund eigener 
Initiative Anträge stellen sowie 
Empfehlungen und Stellungnahmen 
abgeben. Ihre Behandlung erfolgt 
innerhalb von drei Monaten.

b)  Fällt die Angelegenheit in den Zustän
digkeitsbereich anderer Körperschaf
ten oder Einrichtungen, unterstützt die 
Verwaltung den Integrationsbeirat bei 
der Weiterleitung des Anliegens.

(3) Erläuterungsrecht
Bei der Behandlung von Anträgen des 
Integrationsbeirates und bei Angelegen
heiten, die von wesentlicher Bedeutung 

für die Mitbürgerinnen und Mitbürger mit 
Migrationshintergrund oder das Thema 
Integration sind, kann dem / der Vorsit
zenden oder einem / r Vertreter / in des 
Integrationsbeirats im Stadtrat oder in 
einem Ausschuss des Stadtrates nach 
den jeweiligen Bestimmungen der 
Geschäftsordnung die Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben werden.
(4) Institutionen und Vereine, die im 
Bereich der Integration und Migration 
tätig sind, können dem Integrationsbeirat 
Vorschläge unterbreiten, über die inner 
halb von drei Monaten abzustimmen ist.

§ 4
Zusammensetzung und Amtszeit des 

Integrationsbeirats
(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des 
Integrationsbeirats stammen aus den 
Bereichen Ausländerinnen und Auslän
der, Eingebürgerte, Aussiedlerinnen und 
Aussiedler (zusammengefasst: Bürgerin
nen und Bürger mit Migrationshinter
grund) sowie Expertinnen und Experten 
im Bereich Immigration und Integration. 
Sie werden nach Maßgabe der  
Absätze 2 bis 13 gewählt bzw. berufen. 
Eine Änderung der Staatsangehörigkeit 
eines Mitglieds während der Amtszeit 
des Integrationsbeirats berührt die 
Gruppenzugehörigkeit und das Mandat 
bzw. die Berufung nicht.
(2) Die Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder des Integrationsbeirates aus 
den Gruppen der Ausländerinnen und 
Ausländer, der Eingebürgerten und der 
Aussiedlerinnen und Aussiedler wird wie 
folgt berechnet:
Auf der Grundlage der jüngsten zur 
Verfügung stehenden statistischen Daten 
zur Gesamtbevölkerung und zur Bevöl
kerungszusammensetzung der Stadt 
Regensburg werden für jede der drei 
genannten Gruppen ihr prozentualer 
Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 
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Hauptwohnsitz in Regensburg errechnet. 
Die sich so für jede Gruppe ergebende 
Prozentzahl wird sodann auf die Zahl der 
dem Stadtrat der Stadt Regensburg 
angehörenden ehrenamtlichen Stadtrats
mitglieder ( welche für 100% der 
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in 
Regensburg steht ) bezogen. Das heißt: 
Bei einem Bevölkerungsanteil von  
10 Prozent einer Gruppe würde dieser 
bei einem Stadtrat mit 50 zu wählenden 
Stadträtinnen und Stadträten zehn 
Prozent von 50 Mandaten, mithin fünf 
Mandate, zustehen.
Bei der Berechnung der Mandate wird 
gerundet. Von eins bis vier nach dem 
Komma wird abgerundet, ab fünf bis 
neun nach dem Komma wird aufgerun
det.
(3) Ergänzt wird der Integrationsbeirat 
durch eine feststehende Zahl von vier 
Personen aus der Gruppe der Expertin
nen und Experten in den Bereichen 
Migration und Integration. Diese sind im 
Integrationsbeirat ebenfalls stimmbe
rechtigt.
(4) Die Zusammensetzung und Größe 
des Gremiums wird vor jeder Neuwahl 
bzw. Neubestellung durch den Stadtrat 
auf der Grundlage der jüngsten zur Verfü
gung stehenden statistischen Daten zur 
Bevölkerungszusammensetzung der 
Stadt Regensburg aktualisiert.
(5) Als nicht stimmberechtigte Mitglieder 
gehören jeweils eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Stadtratsfraktionen dem 
Integrationsbeirat an.
(6) Die stimmberechtigten Mitglieder aus 
der Gruppe der Ausländerinnen und 
Ausländer werden von den Wahlberech
tigten nach Maßgabe des § 5 gewählt.
(7) Die stimmberechtigten Mitglieder aus 
der Gruppe der Aussiedlerinnen und 
Aussiedler sowie der Eingebürgerten 
werden aus den Reihen der Stadträtin
nen und Stadträte mit Mehrheit nach den 
Bestimmungen der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (Artikel 51  
Abs. 3 GO) gewählt, soweit sich darunter 
Aussiedlerinnen und Aussiedler bzw. 
Eingebürgerte befinden. Sind unter den 
Stadträtinnen und Stadträten keine oder 
nicht genug Aussiedlerinnen und 
Aussiedler bzw. Eingebürgerte vorhan
den bzw. konnten nicht gewählt werden, 
werden die stimmberechtigten Mitglieder 
aus den beiden genannten Gruppen vom 
Stadtrat komplett (bei gänzlichem Fehlen 
von geeigneten Stadträten) bzw. ergän
zend (bei teilweisem Fehlen von geeigne
ten Stadträten) berufen. Die Oberbürger

meisterin / Der Oberbürgermeister legt 
dem Stadtrat dazu Vorschläge vor.
(8) Die stimmberechtigten Mitglieder aus 
der Gruppe der Expertinnen und Exper
ten werden vom Stadtrat berufen. Die 
Oberbürgermeisterin / Der Oberbürger
meister legt dem Stadtrat dazu Vorschlä
ge vor.
(9) Zusätzlich kann der Integrationsbeirat 
bei Bedarf Institutionen und Vereine, die 
im Bereich der Integration und Migration 
tätig sind, auffordern eine Person in 
beratender Funktion in den Beirat zu 
entsenden. 
(10) Die Amtszeit des Integrationsbeirats 
beträgt in der Regel sechs Jahre. Sie 
orientiert sich an der Amtszeit des 
Stadtrats der Stadt Regensburg.
(11) Die Mitglieder des Beirats sind 
verpflichtet, die Arbeit des Beirats nach 
besten Kräften zu fördern, insbesondere 
an den Sitzungen des Beirats teilzuneh
men.
(12) Die stimmberechtigten Mitglieder 
des Integrationsbeirats können ihr Amt 
nur aus wichtigem Grund im Sinne der 
kommunalrechtlichen Vorschriften 
niederlegen. Über das Vorliegen eines 
wichtigen Grunds entscheidet der 
Stadtrat.
(13) Auf Antrag des Integrationsbeirats 
kann der Stadtrat ein Mitglied abberufen, 
wenn es innerhalb eines Jahres an  
drei Sitzungen ohne Entschuldigung 
nicht teilgenommen hat. An die Stelle 
des abberufenen Mitglieds tritt das 
folgende Ersatzmitglied.

§ 5
Wahldurchführung, Wahlrecht  

und Wählbarkeit
für die Gruppe der Ausländerinnen  

und Ausländer
(1) Die stimmberechtigten Mitglieder aus 
der Gruppe der Ausländerinnen und 
Ausländer werden in unmittelbarer, 
allgemeiner, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt.
(2) Die Stadtverwaltung bereitet die Wahl 
vor und führt sie durch.
(3) Wahlrecht, Wählbarkeit und Verfahren 
werden durch die Wahlordnung für die 
Gruppe der Ausländerinnen und Auslän
der im Integrationsbeirat der Stadt 
Regensburg (IBWO) geregelt.

§ 6
Vorsitz

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des 
Integrationsbeirats wählen in geheimer 
Wahl mit Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen (Art. 51 Abs. 3 Ge
meindeordnung) aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende / einen Vorsitzenden sowie 
eine erste und zweite Stellvertretung. Es 
finden die Bestimmungen des Art. 51 
Abs. 3 Gemeindeordnung Anwendung.
(2) Die / Der Vorsitzende führt die laufen
den Geschäfte des Integrationsbeirats, 
bereitet die Sitzungen vor, beruft diese 
ein und leitet sie.
(3) Die / Der Vorsitzende vertritt den 
Integrationsbeirat nach außen.

§ 7
Geschäftsgang

(1) Die / Der Vorsitzende lädt den Integra
tionsbeirat nach Bedarf oder auf Antrag 
eines Viertels der stimmberechtigten 
Mitglieder, jedoch mindestens viermal 
jährlich zu den Sitzungen ein und legt die 
Tagesordnung fest. Die erste Sitzung 
wird von der Oberbürgermeisterin / vom 
Oberbürgermeister einberufen und bis 
zur Wahl einer / eines Vorsitzenden 
geleitet.
(2) Für die Sitzungen des Integrationsbei
rats gilt die Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern und die Geschäftsord
nung für den Stadtrat der Stadt Regens
burg entsprechend, soweit in dieser 
Satzung oder der Geschäftsordnung für 
den Integrationsbeirat nichts anderes 
bestimmt ist.
(3) Die Verhandlungen werden in deut
scher Sprache geführt.
(4) Vertreterinnen /  Vertreter von städti
schen Dienststellen sowie von Fach und 
Sozialdiensten können auf Einladung 
des  / der Vorsitzenden beratend an 
Sitzungen teilnehmen.
(5) Der Integrationsbeirat beschließt in 
Sitzungen. Er ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen wurden und die Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist.
(6) Wird der Integrationsbeirat zum 
zweiten Mal zur Verhandlung über 
denselben Gegenstand zusammengeru
fen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder beschlussfähig. Bei der 
zweiten Einladung muss auf diese 
Bestimmung hingewiesen werden.
(7) Die Sitzungen sind grundsätzlich 
öffentlich.
(8) Die wesentlichen Sitzungsvorgänge 
sind in einer Niederschrift festzuhalten 
und den Mitgliedern zugänglich zu 
machen.
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§ 8
Ausschüsse, Arbeitsgruppen

Der Integrationsbeirat kann aus seiner 
Mitte Ausschüsse und Arbeitsgruppen 
bilden. Jeder Ausschuss und jede 
Arbeitsgruppe bestimmt eine Sprecherin/
einen Sprecher.

§ 9
Geschäftsstelle

(1) Die Stadt Regensburg richtet eine 
geschäftsführende Stelle für den 
Integrationsbeirat ein.
(2) Geschäftsführende Stelle für den 
Integrationsbeirat ist die Integrations
stelle.

§ 10
Haushaltsmittel

(1) Der Integrationsbeirat verfügt eigen
verantwortlich über die von der Stadt 
Regensburg gewährten Haushaltsmittel.

(2) Die Verwaltung der Haushaltsmittel 
obliegt der geschäftsführenden Stelle.

§ 11
Ehrenamt

(1) Die Tätigkeit im Integrationsbeirat ist 
ehrenamtlich.
(2) Stimmberechtigte und beratende 
Mitglieder erhalten ein Sitzungsgeld für 
die notwendige Teilnahme an maximal  
6 Sitzungen des Integrationsbeirates und 
seiner Ausschüsse pro Jahr. Der / Die 
Vorsitzende des Integrationsbeirates (§ 6) 
erhält darüber hinaus eine monatliche 
Entschädigung. Die Höhe des Sitzungs
geldes und der monatlichen Entschädi
gung für die / den Vorsitzende(n) regelt  
§ 3 der Satzung der Stadt Regensburg 
über die Rechtsstellung der Bürgermeis
ter und Bürgermeisterinnen und über die 
Entschädigung ehrenamtlich tätiger 
Personen (Rechtsstellungs und Ent

schädigungssatzung) vom 12. Juni 1997.
(3) Für ehrenamtliche auswärtige 
Tätigkeiten, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Aufgaben des 
Integrationsbeirates stehen, erhalten die 
stimmberechtigten Beiratsmitglieder 
Reisekostenvergütung in Anwendung 
des Bayerischen Reisekostengesetzes.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

Regensburg, 24. Juli 2014
Stadt Regensburg

Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister

Präambel
Dem Integrationsbeirat der Stadt 
Regensburg gehören in ihrer Zahl der 
demographischen Struktur entsprechend 
Mitglieder aus der Gruppe der Auslände
rinnen und Ausländer, der Eingebürger
ten, der Aussiedlerinnen und Aussiedler 
sowie der Expertinnen und Experten an. 
Nur die Gruppe der Ausländerinnen und 
Ausländer wird durch Wahl in das 
Gremium berufen. Die Zusammenset
zung und Größe des Gremiums wird vor 
jeder Neuwahl bzw. Neubestellung durch 
den Stadtrat auf der Grundlage der 
jüngsten zur Verfügung stehenden 
statistischen Daten zur Bevölkerungszu
sammensetzung der Stadt Regensburg 
aktualisiert.

Die Stadt Regensburg erlässt aufgrund 
des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) folgende 
Satzung (Wahlordnung):

Wahlordnung für die Gruppe der Ausländerinnen und Ausländer im Integrations
beirat der Stadt Regensburg (IBWO) vom 24. Juli 2014

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlgrundsätze

(1) Die Wahl der Mitglieder des Integrati
onsbeirates aus der Gruppe der Auslän
derinnen und Ausländer ist allgemein, 
unmittelbar, frei, gleich und geheim.
(2) Die Teilnahme an der Wahl erfolgt 
ausschließlich per Briefwahl. 
(3) Die Wahlorgane richten ihre Entschei
dungen nach dieser Wahlordnung an den 
Grundsätzen aus, die sich aus dem Geist 
demokratischer, rechtsstaatlicher Wahlen 
ergeben. Sie können hierbei auf die bei 
Wahlen üblichen Grundsätze, insbeson
dere auf Vorschriften des Kommunal
wahlrechts zurückgreifen. Im Rahmen 
dieser Prinzipien können sie auch 
Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit und 
Praktikabilität berücksichtigen.

§ 2
Wahldurchführung, Zeitraum der 

Briefwahl
(1) Die Briefwahl wird von der Stadt 
Regensburg vorbereitet und durchge
führt.
(2) Die Briefwahl erfolgt über einen 
Zeitraum von mindestens drei Wochen, 
der spätestens drei Monate vor dessen 
Ende durch den Stadtrat festgesetzt und 
von der Wahlleiterin / vom Wahlleiter 
bekanntgemacht wird. 
(3) Der Briefwahlzeitraum soll im Herbst 
des Jahres liegen, in dem die Stadtrats
wahl durchgeführt wird.

II. Abschnitt
Wahlorgane

§ 3
Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind
1. die Wahlleiterin / der Wahlleiter (§ 4);
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2. der Wahlausschuss (§ 5);
3. ein oder mehrere Wahlvorstände (§ 6).
(2) Niemand darf in mehr als einem 
Wahlorgan Mitglied oder stellvertretende 
Person sein.

§ 4
Wahlleiterin / Wahlleiter

(1) Die Wahlleiterin / Der Wahlleiter trifft 
die Entscheidungen, die gemäß dieser 
Wahlordnung nicht dem Wahlausschuss 
vorbehalten sind.
(2) Wahlleiterin / Wahlleiter ist die 
Referentin / der Referent für Rechtswe
sen.
(3) Die Vertretung der Wahlleiterin / des 
Wahlleiters obliegt der Leiterin / dem 
Leiter des Bürgerzentrums. Sie / Er kann 
die Befugnisse nach dieser Wahlordnung 
im Rahmen der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern übertragen.

§ 5
Wahlausschuss

(1) Für jede Wahl wird ein Wahlausschuss 
gebildet, der aus der Wahlleiterin / dem 
Wahlleiter als Vorsitzender / Vorsitzen
dem und vier Beisitzerinnen / Beisitzern 
besteht. Die Beisitzerinnen / Beisitzer 
müssen ihre Hauptwohnung in Regens
burg haben und werden durch die 
Wahlleiterin / den Wahlleiter berufen. Für 
jede Beisitzerin / jeden Beisitzer beruft 
sie / er eine stellvertretende Person mit 
Hauptwohnung in Regensburg. Bei der 
Auswahl der Beisitzerinnen / Beisitzer 
sind nach Möglichkeit die Parteien und 
die Wählergruppen in der Reihenfolge 
der bei der letzten Stadtratswahl 
erhaltenen Stimmenzahlen zu berück
sichtigen und die von ihnen rechtzeitig 
vorgeschlagenen Wahlberechtigten zu 
berufen. Keine Partei oder Wählergruppe 
darf durch mehrere Beisitzerinnen / 
Beisitzer vertreten sein.
(2) Der Wahlausschuss entscheidet über 
die Gültigkeit der eingereichten Wahlvor
schläge (§ 17) und die Reihenfolge der 
Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel  
(§ 19). Er stellt ferner das Wahlergebnis 
fest (§ 24).
(3) Der Wahlausschuss verhandelt, berät 
und entscheidet in öffentlicher Sitzung, 
soweit nicht Rücksichten auf das Wohl 
der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegenstehen. 
Über den Ausschluss der Öffentlichkeit 
wird in nicht öffentlicher Sitzung beraten 
und entschieden. Die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse sind der 
Öffentlichkeit bekannt zu geben, sobald 

die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind. Der Wahlausschuss ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie
nenen Beisitzerinnen / Beisitzer be
schlussfähig. Entscheidungen werden 
mit einfacher Mehrheit getroffen; die 
Stimme der / des Vorsitzenden gibt den 
Ausschlag bei Stimmengleichheit.
(4) Die / Der Vorsitzende bestimmt Zeit 
und Ort der Sitzungen. Sie / Er lädt die 
Beisitzerinnen / Beisitzer unter Übersen
dung der Tagesordnung zu den Sitzun
gen. Zeit, Ort und Gegenstand der 
Verhandlungen sind bekanntzumachen, 
verbunden mit dem Hinweis, dass 
jedermann Zutritt zu den Sitzungen hat.
(5) Über die Verhandlungen des Wahlaus
schusses ist eine Niederschrift von einer / 
einem von der Wahlleiterin / dem Wahllei
ter zu bestimmenden Schriftführerin / 
Schriftführer anzufertigen. Die Schriftfüh
rerin / Der Schriftführer ist nur stimmbe
rechtigt, wenn sie / er zugleich Mitglied des 
Wahlausschusses ist. Die Niederschrift ist 
von der Schriftführerin / dem Schriftführer, 
von der Wahlleiterin / dem Wahlleiter und 
von den anwesenden Beisitzerinnen / 
Beisitzern zu unterzeichnen.

§ 6
Wahlvorstand

(1) Für die Auswertung der Briefwahl 
bestellt die Wahlleiterin / der Wahlleiter 
einen Wahlvorstand, der aus der Wahl
vorsteherin / dem Wahlvorsteher, deren / 
dessen Stellvertretung, einer Schriftfüh
rerin / einem Schriftführer, deren / dessen 
Stellvertretung sowie mindestens zwei 
Beisitzerinnen / Beisitzern besteht. Die 
Mitglieder des Wahlvorstands sind 
Bedienstete der Stadt Regensburg. Der 
Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder, darunter die 
Wahlvorsteherin / der Wahlvorsteher und 
die Schriftführerin / der Schriftführer oder 
deren / dessen Stellvertretung, anwe
send sind.
(2) Der Wahlvorstand sorgt für einen 
ordnungsgemäßen Ablauf der Ergebnis
ermittlung und entscheidet über Zwei
felsfälle mit Stimmenmehrheit, wobei die 
Stimme der Wahlvorsteherin / des 
Wahlvorstehers bei Stimmengleichheit 
den Ausschlag gibt.
(3) Über die Ergebnisermittlung ist von 
der Schriftführerin / dem Schriftführer 
eine Niederschrift anzufertigen.
(4) Nach Abschluss der Tätigkeit übermit
telt die Wahlvorsteherin / der Wahlvorste
her die Wahlunterlagen unverzüglich der 
Wahlleiterin / dem Wahlleiter.

(5) Die Anzahl der zu bildenden Wahlvor
stände richtet sich nach der Zahl der im 
Briefwahlzeitraum eingehenden Wahl
briefe.

III. Abschnitt
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

§ 7
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Ausländerin
nen / Ausländer, die am letzten Tag des 
für die Briefwahl vorgesehenen Zeit
raums
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und
2. seit mindestens zwei Monaten 
ununterbrochen in Regensburg mit 
Hauptwohnung gemeldet sind.
(2) Wer mehrere ausländische Staatsan
gehörigkeiten besitzt, kann das Wahl
recht nur einmal wahrnehmen. Wer 
neben der ausländischen Staatsangehö
rigkeit auch die deutsche Staatsangehö
rigkeit besitzt, darf an der Wahl nicht 
teilnehmen.
(3) Für den Ausschluss des Wahlrechts 
gelten die kommunalwahlrechtlichen 
Bestimmungen sinngemäß.

§ 8
Wählbarkeit

Wählbar ist jede wahlberechtigte 
Ausländerin / jeder wahlberechtigte 
Ausländer, die / der am letzten Tag des 
für die Briefwahl vorgesehenen Zeit
raums seit mindestens drei Monaten in 
Regensburg mit Hauptwohnung gemel
det ist. 

§ 9
Ausübung des Wahlrechts

Die Ausübung des Wahlrechts ist 
abhängig vom Eintrag in das Wählerver
zeichnis (§ 10).

IV. Abschnitt
Wählerverzeichnis, Wahlgebiet

§ 10
Wählerverzeichnis

(1) Die Stadt Regensburg legt rechtzeitig 
ein Wählerverzeichnis an. In dieses 
werden die Wahlberechtigten mit Famili
ennamen und Vornamen, Geburtsdatum 
und Anschrift eingetragen.
(2) Änderungen im Wählerverzeichnis, 
insbesondere die Eintragung und Strei
chung von Personen können jederzeit von 
Amts wegen oder auf Antrag vorgenom
men werden.
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§ 11
Wahlgebiet

Wahlgebiet ist das Stadtgebiet.

§ 12
Wahlbenachrichtigung und  

Briefwahlunterlagen
Alle Wahlberechtigten erhalten von der 
Stadt spätestens am 28. Tag vor dem 
Ende des für die Briefwahl bestimmten 
Zeitraums eine Wahlbenachrichtigung, in 
der der / dem Wahlberechtigten mitge
teilt wird, dass sie / er in das Wählerver
zeichnis eingetragen ist. Die Wahlbe
nachrichtigung enthält neben den Daten 
des Wählerverzeichnisses (§ 10 Abs. 1) 
Angaben über den Zeitraum der Brief
wahl und deren Durchführung. Gleichzei
tig mit der Wahlbenachrichtigung werden 
die Unterlagen für die Briefwahl über
sandt.

§ 13
Einwendungen gegen das 

Wählerverzeichnis
(1) Einwendungen gegen das Wählerver
zeichnis können bis zum 21. Tag vor dem 
Ende des für die Briefwahl vorgesehenen 
Zeitraums schriftlich oder mündlich beim 
Bürgerzentrum der Stadt Regensburg 
vorgebracht werden.
(2) Die Entscheidung über die Einwen
dungen trifft die Wahlleiterin / der 
Wahlleiter. 

§ 14
Änderungen des Wählerverzeichnisses
(1) Wird einer Einwendung gegen das 
Wählerverzeichnis stattgegeben, so ist 
dieses entsprechend zu berichtigen.
(2) Das Wählerverzeichnis wird bis zum 
Ende des für die Briefwahl vorgesehenen 
Zeitraums fortgeführt.

V. Abschnitt
Wahlvorschläge

§ 15
Aufforderung zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen
(1) Nachdem der Briefwahlzeitraum 
festgelegt ist, gibt die Wahlleiterin / der 
Wahlleiter unverzüglich die Zahl der zu 
wählenden Personen öffentlich bekannt 
und fordert zur Einreichung von Wahlvor
schlägen binnen einer von ihr / ihm zu 
bestimmenden Frist auf.
(2) Die Wahlleiterin / Der Wahlleiter weist 
dabei auf die Vorschriften der §§ 8 und 
16 hin.

§ 16
Einreichung der Wahlvorschläge

(1) Für die Wahlvorschläge sind einheitli
che Formblätter zu verwenden, die von 
der Stadt zur Verfügung gestellt werden.
(2) Wahlvorschläge können nur von 
Wählergruppen eingereicht werden. 
Wählergruppen im Sinne dieser Wahlord
nung sind Vereinigungen von wahlbe
rechtigten Ausländerinnen / Ausländern 
oder Teilgruppen von wahlberechtigten 
Ausländerinnen / Ausländern in anderen 
Vereinigungen, die sich an der Wahl 
beteiligen wollen. Jede Wählergruppe 
darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.
(3) Jeder Wahlvorschlag muss mindes
tens zwei mehr und darf höchstens 
doppelt so viele Bewerberinnen / 
Bewerber enthalten, als gemäß § 4  
Abs. 2 und 4 der Satzung der Stadt 
Regensburg für den Integrationsbeirat in 
die Gruppe der Ausländerinnen und 
Ausländer zu wählen sind.
(4) Ist mehr als eine Person zu wählen, 
muss jeder Wahlvorschlag mindestens 
zwei Bewerberinnen / Bewerber mit 
unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten 
enthalten.
(5) Die Nominierung der Bewerberinnen / 
Bewerber und die Reihenfolge ihrer 
Nennung auf dem Wahlvorschlag 
bestimmt die einreichende Wählergrup
pe. Die Bewerberinnen / Bewerber 
müssen in Druckbuchstaben mit 
Familienname und Vorname, Geburtsda
tum, Beruf, Staatsangehörigkeit und 
Anschrift aufgeführt werden. Für jede 
Bewerberin / jeden Bewerber muss eine 
Erklärung, dass sie / er mit der Aufnahme 
in den Wahlvorschlag einverstanden ist, 
beigelegt werden. Die Einverständniser
klärung kann nach Ablauf der Einrei
chungsfrist nicht mehr zurückgenommen 
werden. Jede Bewerberin / Jeder 
Bewerber darf nur in einem Wahlvor
schlag aufgeführt werden.
(6) Jeder Wahlvorschlag trägt den Namen 
der einreichenden Wählergruppe als 
Kennwort. Zur deutlichen Unterschei
dung der Wahlvorschläge kann eine 
weitere Bezeichnung beigefügt werden. 
Gemeinsame Wahlvorschläge von 
Wählergruppen müssen die Namen aller 
daran beteiligten Gruppen tragen.
(7) Jede Wählergruppe benennt für ihren 
Wahlvorschlag eine wahlberechtigte 
Person als Beauftragte / Beauftragten. 
Sie / Er hat den Wahlvorschlag zu 
unterzeichnen und kann ferner verbindli
che Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abgeben.

(8) Jeder Wahlvorschlag muss von 
mindestens 10 weiteren Wahlberechtig
ten unterschrieben sein (Unterstützungs
unterschriften). Jede / Jeder Wahlberech
tigte darf dabei nur einen Wahlvorschlag 
unterstützen. Dabei müssen Familienna
me und Vorname, Geburtsdatum und 
Wohnanschrift in lateinischen Druck
buchstaben angegeben werden. Die 
Unterstützung eines Wahlvorschlags 
durch Bewerberinnen / Bewerber ist 
unzulässig.

§ 17
Ungültige Wahlvorschläge

(1) Wahlvorschläge sind ungültig,
1. wenn sie nicht rechtzeitig bei der  
Stadt eingereicht worden sind,
2. wenn nicht die von der Stadt zur 
Verfügung gestellten einheitlichen 
Formblätter verwendet worden sind,
3. wenn die vorgeschriebenen Unterstüt
zungsunterschriften und die hierzu 
erforderlichen Angaben fehlen,
4. wenn die Mindestzahl von Bewerberin
nen / Bewerbern oder die Mindestzahl 
von unterschiedlichen Staatsangehörig
keiten nicht erfüllt ist,
5. wenn darin nicht wählbare Personen 
enthalten sind,
6. wenn die für Bewerberinnen / Bewerber 
vorgeschriebenen Angaben nicht enthal
ten sind oder diese nicht lesbar sind,
7. wenn darin mehr Bewerberinnen / 
Bewerber als zulässig aufgeführt sind,
8. wenn gleiche Bewerberinnen / Bewer
ber in verschiedenen Wahlvorschlägen 
genannt werden,
9. wenn die Einverständniserklärung der 
Bewerberinnen / Bewerber zu ihrer 
Aufnahme in den Wahlvorschlag fehlt.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 5 
bis 9 ist der Wahlvorschlag nur bezüglich 
derjenigen Bewerberinnen / Bewerber 
ungültig, auf die sich der jeweilige 
Mangel bezieht.
(3) Bei der Überprüfung können die 
jeweiligen beauftragten Personen 
hinzugezogen werden. In den Fällen des 
Absatzes 1 Nrn. 2 bis 9 ist den beauf
tragten Personen zur Mängelbeseitigung 
eine Frist von mindestens 7 Werktagen 
zu gewähren.

§ 18
Prüfung durch den Wahlausschuss 

und Bekanntmachung der  
Wahlvorschläge

(1) Der Wahlausschuss prüft die einge
reichten Wahlvorschläge und entscheidet 
über die Zulassung.
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(2) Die Wahlleiterin / Der Wahlleiter macht 
die zugelassenen Wahlvorschläge 
bekannt.

VI. Abschnitt
Durchführung der Wahl und Feststel

lung des Wahlergebnisses

§ 19
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel werden in deutscher 
Sprache abgefasst.
(2) Der Stimmzettel enthält die vom 
Wahlausschuss zugelassenen Wahlvor
schläge mit dem Kennwort und Familien
namen, Vornamen, Beruf und Staatsan
gehörigkeit der Bewerberinnen / 
Bewerber.
(3) Die Reihenfolge der Wahlvorschläge 
richtet sich nach den kommunalwahl
rechtlichen Grundsätzen. Ein Kreis neben 
jeder Bewerberin / jedem Bewerber dient 
der Kennzeichnung.
(4) Die Zurücknahme von Wahlvorschlä
gen und der Rücktritt von Bewerberinnen 
/ Bewerbern ist nicht möglich (§ 16  
Abs. 5 Satz 4). Bei Verlust des Wahl
rechts einer Bewerberin / eines Bewer
bers vor dem Zusammentritt des 
Wahlausschusses kann die / der Beauf
tragte den Wahlvorschlag wieder auf die 
ursprüngliche Bewerberzahl ergänzen, 
ohne eine neue Unterstützungsliste für 
den Wahlvorschlag einreichen zu 
müssen.

§ 20
Verfahrensgrundsätze

Für die Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl gelten die Vorschriften des 
Kommunalwahlrechts entsprechend.

§ 21
Stimmvergabe

(1) Die Wahl wird nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl durchgeführt, wenn 
mehrere gültige Wahlvorschläge vorlie
gen. Bei der Stimmvergabe ist Folgendes 
zu beachten:
1. Jede Wählerin / Jeder Wähler hat so 
viele Stimmen, wie Personen zu wählen 
sind. 
2. Die Wählerin / Der Wähler kann die 
Stimmen in verschiedenen Wahlvorschlä
gen vergeben. Dabei darf keine Bewer
berin / kein Bewerber mehr als eine 
Stimme erhalten. Jegliche Ergänzungen 
von Wahlvorschlägen durch die Wählerin 
/ den Wähler sind, außer bei Mehrheits
wahl, unzulässig. Gleiches gilt für das 
Streichen von Bewerberinnen / Bewer
bern. 

3. Die Stimmvergabe erfolgt durch das 
Setzen eines Kreuzes in den Kreis, der 
neben jeder Bewerberin / jedem Bewer
ber angebracht ist, oder durch eine 
sonstige zweifelsfreie Kennzeichnung.
(2) Wird nur ein oder kein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht, so wird die 
Wahl nach den Grundsätzen der Mehr
heitswahl ohne Bindung an die vorge
schlagenen Bewerberinnen / Bewerber 
durchgeführt. Jede Wählerin / Jeder 
Wähler hat so viele Stimmen, wie 
Personen zu wählen sind.
(3) Die Stimmen einer Person, die an der 
Briefwahl teilgenommen hat, werden 
nicht dadurch ungültig, dass sie vor dem 
Ende des für die Briefwahl vorgesehenen 
Zeitraums ihr Wahlrecht verliert.

§ 22
Ergebnisermittlung

(1) Innerhalb einer Woche nach dem 
Ende des Briefwahlzeitraums tritt der 
Wahlvorstand zusammen und ermittelt 
das Wahlergebnis.
Er stellt in einer Wahlniederschrift fest:
1. die Zahl der Wahlberechtigten, 
2. die Zahl der Wählerinnen / Wähler, 
3. die Zahl der für die einzelnen Wahlvor
schläge und für die einzelnen sich 
bewerbenden oder benannten Personen 
abgegebenen gültigen Stimmen, 
4. die Zahl der im Stimmbezirk insgesamt 
abgegebenen ungültigen Stimmen.
(2) Sämtliche Mitglieder des Wahlvor
standes haben die Wahlniederschrift zu 
unterzeichnen.

§ 23
Ungültigkeit der Stimmzettel und der 

Stimmvergabe
(1) Die im Kommunalwahlrecht genann
ten Kriterien für die Ungültigkeit von 
Stimmzetteln und der Stimmvergabe 
finden entsprechend Anwendung.
(2) In Zweifelsfällen entscheidet der 
Wahlvorstand durch Beschluss über die 
Gültigkeit von Stimmzetteln und über alle 
bei der Ermittlung des Wahlergebnisses 
sich ergebenden Beanstandungen. Die 
Gründe für die Entscheidung des 
Wahlvorstands hat die Wahlvorsteherin / 
der Wahlvorsteher auf der Rückseite  
des Stimmzettels unter Angabe des 
Abstimmungsverhältnisses des Be
schlusses mit Unterschrift zu vermerken. 
Stimmzettel, über deren Gültigkeit der 
Wahlvorstand beschlossen hat, sind  
der Wahlniederschrift als Anlagen 
beizufügen.

§ 24
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Das Wahlergebnis wird durch den 
Wahlausschuss festgestellt.
Dabei wird in einer Niederschrift ermittelt:
1. die Zahl der Wahlberechtigten insge
samt, 
2. die Zahl der Wählerinnen / Wähler 
insgesamt, 
3. die auf die einzelnen Wahlvorschläge 
und auf die einzelnen sich bewerbenden 
oder benannten Personen entfallene 
Gesamtstimmenzahl, 
4. die Zahl der insgesamt abgegebenen 
ungültigen Stimmen.
(2) Die anwesenden Mitglieder des 
Wahlausschusses haben die Nieder
schrift zu unterzeichnen.

VII. Abschnitt
Sitzverteilung

§ 25
Verteilung der Sitze auf die  

Wahlvorschläge
(1) Die gemäß § 4 Abs. 2 und 4 der 
Satzung der Stadt Regensburg für den 
Integrationsbeirat zu vergebenden Sitze 
in der Gruppe der Ausländerinnen und 
Ausländer werden vom Wahlausschuss 
auf die an der Wahl beteiligten Wahlvor
schläge nach dem Verhältnis der 
Gesamtzahlen der gültigen Stimmen 
verteilt, die für die in den einzelnen 
Wahlvorschlägen aufgeführten Bewerbe
rinnen / Bewerber abgegeben worden 
sind. Bei gleichem Anspruch mehrerer 
Wahlvorschläge auf einen Sitz entschei
det das Los.
(2) Die Verteilung der Sitze auf die 
Wahlvorschläge erfolgt nach dem 
sogenannten Hare / NiemeyerVerfahren.

§ 26
Zuteilung der Sitze an die  
Bewerberinnen/Bewerber

(1) Der Wahlausschuss weist die auf die 
einzelnen Wahlvorschläge entfallenen 
Sitze den Bewerberinnen / Bewerbern in 
der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen zu. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 
(2) Die übrigen sich bewerbenden 
Personen werden in der Reihenfolge ihrer 
Stimmenzahlen Listennachfolger/innen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los.
(3) Mitglieder, die während der laufenden 
Wahlperiode die deutsche Staatsangehö
rigkeit erwerben, behalten bei Vorliegen 
der sonstigen Wählbarkeitsvoraussetzun
gen bis zum Ende der Wahlperiode ihr 
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Mandat. Dies gilt für die Listennachfolge 
entsprechend.
(4) Bei Mehrheitswahl richtet sich die Rei
henfolge der Gewählten und der Listen
nachfolger/innen nach deren Stimmen
zahlen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

§ 27
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Nachdem der Wahlausschuss die in 
den §§ 24 bis 26 enthaltenen Feststellun
gen getroffen und bestätigt hat, verkün
det die Wahlleiterin / der Wahlleiter das 
Wahlergebnis.
(2) Das Wahlergebnis wird im Amtsblatt 
der Stadt Regensburg bekanntgemacht.

VIII. Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 28
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen im Sinne dieser 
Wahlordnung können durch öffentlichen 
Aushang bewirkt werden.

§ 29
Kosten der Wahl

Die Kosten der Wahl trägt die Stadt 
Regensburg. Gesichtspunkte der 
Kostenminimierung, der Zweckmäßigkeit 
und der Praktikabilität sind zu beachten.

§ 30
Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Regensburg, 24. Juli 2014
Stadt Regensburg

Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister

Vollzug des Gesetzes über die Um
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Errichtung und Betrieb einer erdgas
betriebenen Verbrennungsmotoranla
ge (BHKW) zur Erzeugung von Warm
wasser und Strom durch die Firma 
OSRAM Opto Semiconductors GmbH 
am Standort Leibnizstr. 4 in 93055 
Regensburg

Hier:  Prüfung der Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umwelt
verträglichkeitsprüfung im 
Rahmen der standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalls

Die Firma OSRAM Opto Semiconductors 
GmbH beantragte beim Umwelt und 
Rechtsamt der Stadt Regensburg die 
immissionsschutzrechtliche Genehmi
gung für die Errichtung und den Betrieb 
einer Verbrennungsmotoranlage (BHKW) 
für die Erzeugung von Strom und 
Warmwasser mit einer Feuerungswärme
leistung von ca. 2,6 Megawatt (MW). Das 

Bekanntmachung

BHKW dient der Grundlastwärmeversor
gung und soll 24 h/ Tag bei einer 
jährlichen Betriebszeit von ca. 7.660 h/a 
betrieben werden.  Als Brennstoff wird 
ausschließlich Erdgas aus dem öffentli
chen Netz eingesetzt. 

Das Vorhaben bedarf gemäß § 4 BIm
SchG i.V.m. Ziffer 1.2.3.2 des Anhang 1 
der Verordnung über genehmigungsbe
dürftige Anlagen (4. BImSchV) einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmi
gung im vereinfachten Verfahren. Da das 
Vorhaben zudem in Nr. 1.2.3.2, Spalte 2, 
Buchstabe S der Anlage 1 zum UVPG 
aufgeführt ist, war gemäß § 3c UVPG im 
Rahmen einer „standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalls“ durch das 
Umwelt und Rechtsamt eine überschlä
gige Prüfung des Vorhabens unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 2  Nr. 
2 zum UVPG aufgeführten Kriterien 
vorzunehmen. Dabei war festzustellen, 
ob das Vorhaben erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die 

nach § 12 UVPG zu berücksichtigen 
wären. 

Nach Vorliegen der von den zu beteili
genden Fachstellen abgegebenen 
Stellungnahmen über mögliche Auswir
kungen des Vorhabens auf die Umwelt 
wird festgestellt, dass bei dem geplanten 
Vorhaben die Notwendigkeit der Durch
führung einer Umweltverträglichkeitsprü
fung nicht gegeben ist. 

Nach § 3a Satz 3 UVPG ist die Feststel
lung selbständig nicht anfechtbar.

Regensburg, 24.07.14
Stadt Regensburg
Umwelt und Rechtsamt
im Auftrag

Gruber
Ltd. Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.MartinLutherStr. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/5075629
Fax 0941/5074629
EMail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A
14 E 095 –  Straßenausstattung nach  

DIN 18299 ff.: passive 
Schutzeinrichtungen nach 
DIN EN 1317 und RPS 2009

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EUSupple
ment unter http://simap.europa.eu

2. Offenes Verfahren nach VOL/A
14 E 050 –  Lieferung eines Wechsellader

fahrzeugs mit Kran (2 Lose) 
Los 1: Lieferung eines 
Fahrgestells für ein Wechsel
laderfahrzeug WLF 
Los 2: Aufbau mit Wechsel
ladersystem und Ladekran 
Stadt Regensburg, Amt für 
Brand und Zivilschutz

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EUSupple
ment unter http://simap.europa.eu

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
D.MartinLuther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/5075629
Fax 0941/5074629
EMail: vergabestelle@regensburg.de


